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Instruktion des Heiligen Offiziums vom
22. Juni 1859

In seiner Instruktion vom 22. Juni 1859 stellte das Heilige Offizium

klar heraus, dass eine Zusammenarbeit mit oder eine Annäherung an

die Protestanten untersagt waren. Das Verbot der Kooperation bezog

sich sowohl auf den Bereich der theologischen Lehre, als auch auf die

Liturgie. Den Katholiken wurde verboten, Protestanten zur Mitfeier des

Gottesdiensts einzuladen, gemeinsam zu beten oder den Friedensgruß

zu reichen. Außerdem wurde die Teilnahme am protestantischen

Gottesdienst untersagt. Gleiches galt für ein kooperatives Vorgehen

bei gemischt konfessionellen Eheschließungen. All diese Handlungen

wurden als Zeichen der Kircheneinheit verstanden, die es mit den

schismatischen Protestanten nicht konnte, weshalb sie unterbleiben

müssten. Eine Ausnahme bildete jedoch die Begräbnisfeier, bei der

zumindest Protestanten anwesend sein durften, allerdings nicht als

aktive Teilnehmer der Liturgie beim Requiem. Da auch die Protestanten

sich wenig offen gegenüber einer Annäherung zeigten, hielt das Heilige

Offizium positive Signale von katholischer Seite für unangebracht.
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